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zulässig, wenn Stellplätze oder Garagen in solcher Zahl und Größe 
hergestellt werden, daß sie die infolge der Änderung zusätzlich zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können.

(3) Bei bestehenden baulichen Anlagen kann im Einzelfall die 
Herstellung von Stellplätzen und Garagen gefordert werden, wenn 
dies im Hinblick auf die Art und Zahl der Kraftfahrzeuge der 
ständigen Benutzer der baulichen Anlagen aus Gründen der Sicher
heit und Leichtigkeit des Verkehrs geboten ist Die Gemeinde kann 
durch Satzung bestimmen, daß in genau abgegrenzten Teilen des 
Gemeindegebietes Stellplätze oder Garagen für bestehende bauliche 
Anlagen herzustellen sind, wenn die Bedürfnisse des ruhenden oder 
fließenden Verkehrs dies erfordern.

(4) Die Herstellung von Garagen anstelle von Stellplätzen oder von 
Stellplätzen anstelle von Garagen kann im Einzelfall gefordert 
werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die in 
Absatz 8 genannten Erfordernisse dies gebieten.

(5) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück oder 
in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück 
herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert wird. Die untere Bauaufsichtsbehörde kann, wenn Gründe 
des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, ob die 
Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grund
stück herzustellen sind. Die Gemeinde kann durch Satzung für genau 
abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes die Herstellung von Stell
plätzen und Garagen untersagen oder einschränken, wenn und soweit

a) Gründe des Verkehrs oder Festsetzungen eines Bebauungs
planes dies erfordern und о

b) für Wohnungen sichergestellt ist, daß in zumutbarer 
Entfernung von den Baugrundstücken zusätzliche Parkein
richtungen für die allgemeine Benutzung oder Gemein
schaftsanlage in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit zur Verfügung stehen.

(6) Ist die Herstellung nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann die untere Bauaufsichtsbehörde mit 
Einverständnis der Gemeinde verlangen, daß der zur Herstellung 
Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt Dies gilt auch, 
wenn und soweit die Herstellung nach Absatz 5 Satz 3 untersagt oder 
eingeschränkt worden ist. Der Geldbetrag ist zur Herstellung 
zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen (einschließlich P+R 
Parkplätze) oder zusätzlicher privater Stellplätze zur Entlastung der 
öffentlichen Verkehrsflächen zu verwenden. Der Geldbetrag darf 
60 V. H. der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrich
tungen nach Satz 3 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im 
Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes 
nicht übersteigen. Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz ist durch 
Satzung festzulegen.

(7) Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen müssen verkehrs
sicher sein und entsprechend dem Gefährlichkeitsgrad der Treib
stoffe, der Zahl und Art der abzustellenden Kraftfahrzeuge dem 
Brandschutz genügen. Abfließende Treibstoffe und Schmierstoffe 
müssen unschädlich beseitigt werden können. Garagen und ihre 
Nebenanlagen müssen zu lüften sein.

(8) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt 
werden, daß ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung 
durch Lärm oder Gerüche nicht über das zumutbare Maß hinaus 
stört

(9) Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen Verkehrs
flächen aus auf möglichst kurzem Wege verkehrssicher zu erreichen 
sein. Rampen sollen in Vorgärten nicht angelegt werden. Es kann 
verlangt werden, daß Hinweise auf Stellplätze und Garagen ange
bracht werden.

(10) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Verbrennungs
motoren gelten die Absätze 7 und 8 sinngemäß. 11

(11) Notwendige Stellplätze und Garagen dürfen nicht zweckent
fremdet benutzt werden.

§50
Ställe

(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und zu unterhalten, daß 
eine gesunde Tierhaltung sichergestellt ist und die Umgebung nicht 
unzumutbar belästigt wird. Ställe müssen eine für ihre Benutzung 
ausreichende Grundfläche und lichte Höhe haben. Ställe sind ausrei
chend zu be- und entlüften.

(2) Über oder neben Ställen und Futterküchen dürfen Wohnungen 
oder Wohnräume nur für Betriebsangehörige und nur dann angeord
net werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen.

(3) Die ins Freie führenden Stalltüren müssen nach außen aufschla- 
gen. Ihre Zahl, Höhe und Breite muß so groß sein, daß die Tiere bei 
Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie gelangen können.

(4) Wände, Decken und Fußböden sind gegen schädliche Einflüsse 
der Stalluft, der Jauche und des Flüssigmistes zu schützen.

(5) Der Fußboden des Stalles oder darunterliegende Auffangräume 
für Abgänge müssen wasserdicht sein.

(6) Für Schafställe, Ziegenställe und Kleintierställe sowie für 
Offenställe und Laufställe und für Räume, in denen Tiere nur 
vorübergehend untergebracht werden, können Ausnahmen von den 
Absätzen 2 bis 4 gestattet werden.

§51
Ausnahmen für Behelfsgebäude 

und untergeordnete Gebäude

(1) Für bauliche Anlagen, die nach ihrer Ausführung für eine 
dauernde Nutzung nicht geeignet sind oder die für eine begrenzte 
Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbauten), können Ausnahmen 
von den §§ 26 bis 50 gestattet werden, wenn keine Gründe nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt auch für kleine, Nebenzwecken dienende Gebäude 
ohne Feuerstätten und für freistehende andere Gebäude, die ein
geschossig sind und nicht für einen Aufenthalt oder nur für einen 
vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind wie Lauben und Unter
kunftshütten.

(3) Gebäude nach Absatz 1, die überwiegend aus brennbaren 
Baustoffen bestehen, dürfen nur erdgeschossig hergestellt werden. 
Ihre Dachräume dürfen nicht ausgebaut werden und müssen von den 
Giebelseiten oder vom Flur aus für die Brandbekämpfung erreichbar 
sein. Brandwände (§ 29) sind mindestens alle 30 m anzuordnen und 
stets 0,30 m über Dach und vor die Seitenwände zu führen.

§52
Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung

(1) Können durch die besondere Art oder Nutzung von baulichen 
Anlagen und Räume ihre Benutzer oder die Allgemeinheit gefährdet 
oder in unzumutbarer Weise belästigt werden, so können im 
Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können gestattet werden, soweit es der Einhaltung 
von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung von 
baulichen Anlagen oder Räumen oder wegen besonderer Anforde
rungen nicht bedarf. Diese Anforderungen können sich insbesondere 
erstrecken auf

1. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen 
Anlagen auf dem Grundstück und von öffentlichen Verkehrsflä
chen sowie auf die Größe der freizuhaltenden Flächen der 
Baugrundstücke,

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und nach 

angrenzenden Grundstücken,
4. die Bauart und Anordnung aller für die Standsicherheit, Ver

kehrssicherheit, den Brandschutz, den Wärme- und Schallschutz 
oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile,


